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Eine Anmerkung aus der 
Genderperspektive 

Hildegard Maria Nickel 

Vorbemerkung 

Die Teilhabegesellschaft hat einen Charme, der auch aus einer Gen­
derperspektive nicht zu leugnen ist. Die »Autonomisierung von 
Nicht-Wohlhabenden« - zu denen vor allem Frauen zählen - klingt 
so verführerisch, wie das Versprechen, dass im Sinne einer >Logik der 
Grundausstattung< den Arbeitskräften Geld- und vor allem qualifika­
tionssteigernde Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden, 
durch deren Gebrauch sie ihre Aussichten auf Markt- und Erwerbs­
erfolg (emplqyabiliry) steigern können und überdies bessere Aussichten 
auf eine qualifizierende Lebensführung haben (siehe Seite 29). Davon 
könnten Frauen wie Männer profitieren, wenn die »individualistische 
Konstruktion« dieser sozialpolitischen Leistungen nicht im Kern die 
vorfindlichen Geschlechterverhältnisse ignorieren und ein abstraktes 
Individuum zum Ausgangspunkt nehmen würde. Die hier visionierte 
Teilhabegesellschaft abstrahiert von der Tatsache, dass nicht einfach 
individuelle Eigenverantwortung neu zu organisieren ist, sondern - soll 
Geschlechtergerechtigkeit Teil der »gleichen Freiheit« sein - der 
Zusammenhang von Produktions- und Reproduktionssphäre. Das 
Konzept ignoriert die - auch wenn der Begriff verstaubt klingen mag -
patriarchalische Grundkonstruktion moderner Gesellschaften. Das 
Startkapital in der Größenordnung von 60.000 Euro trifft nicht nur auf 
sozial Ungleiche, sondern - und das ist der Gegenstand meiner Anmer­
kung - auf qua Geschlecht unterschiedlich positionierte Individuen. 
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Das »Modell Deutschland« und der Geschlechterkampf 
um Teilhabe 

Das »Modell Deutschland«, das anscheinend für grundsätzlich verän­
derungswürdig gehalten wird und in die sozialliberale Teilhabegesell­
schaft überführt werden soll, war mit der Nachkriegsprosperität ver­
koppelt und bedeutete den Ausbau des Wohlfahrtssystems in der 
Bundesrepublik Deutschland. Es war an Reformschritte geknüpft, die 
in harten Verteilungskonflikten erkämpft worden waren. Deren Re­
sultate waren eine hohe männliche Erwerbsbeteiligung, ein lang an­
haltendes Wirtschaftswachstum, die Abfederung von sozialer Un­
gleichheit, die breite Öffnung von Bildungs- und Berufschancen, die 
Ausfächerung von selbst bestimmten Lebensformen - auch für 
Frauen. Der gesellschaftliche Grundkonsens der Nachkriegszeit be­
ruhte bis zum Ende der siebziger Jahre auf einem nicht fixierten, aber 
gelebten Gesellschaftsvertrag, dem die Idee zugrunde lag, alle Gesell­
schaftsmitglieder »sozialpartnerschaftlich« am wirtschaftlichen Wachs­
tum zu beteiligen. Die Politik griff - die soziale Ungleichheit nicht 
aufhebend aber doch ausgleichend - regulierend in die Sozialstruktur 
der Gesellschaft ein, wobei emanzipatorische Interessen in bestimm­
tem Maße Spielraum gewannen. Dies war auch die schmale materielle 
Grundlage für eine Vielzahl emanzipativer Schritte, die Frauen in der 
Bundesrepublik seit Mitte/Ende der sechziger Jahre gingen. 

Aufgabe des Sozialstaates war es, Umverteilungen zugunsten der 
nicht oder eingeschränkt erwerbsfähigen Bevölkerungsteile vorzu­
nehmen und Dienstleistungen vorzuhalten, die zuvor wesentlich in 
der Familie lagen. Diese sozialstaatliche Vermittlung hat Freiräume 
für Frauen geschaffen. Zunehmende Erwerbsmöglichkeiten und auch 
staatlich gestützte ökonomische Eigenständigkeit haben eine breite 
soziale und kulturelle Teilhabe großer Bevölkerungsschichten am 
Volkswohlstand erlaubt. Die sozialstaatlichen Rahmenbedingungen 
haben eine Zurückdrängung der patriarchalen Familie als ökonomi­
sches Umverteilungszentrum bewirkt. In bescheidenem Maße wurden 
Ungleichgewichte und Benachteiligungen in der Verteilung der Primär­
einkommen ausgeglichen. Dagegen hebt die Politik der Modernisie­
rung des Produktionsapparates seit Beginn der achtziger Jahre, ver­
stärkt seit Mitte der neunziger Jahre durch Flexibilisierungs-, Deregulie-
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rungs- und diverse Kürzungsmaßnahmen sozialstaatlicher Leistungen 
die Unterschiede in der Primärverteilung (Löhne und Unternehmens­
gewinne) wieder extrem hervor. 

In kritischer Aufnahme der diesen Entwicklungsverlauf reflektie­
renden individualisierungstheoretischen Ansätze (Beck/Beck-Gerns­
heim 1990) arbeitet Angelika Diezinger zu Beginn der neunziger 
Jahre die spezifische Form heraus, in der Frauen mit den gesell­
schaftlichen Anforderungsstrukturen konfrontiert werden. Sie kenn­
zeichnet diesen Prozess als »kontrollierte Individualisierung« (Diezin­
ger 1991: 26). Damit markiert sie im Gegensatz zur dominanten, an 
der männlichen Normalbiographie orientierten »Arbeitsmarkt-Indivi­
dualisierung« ein frauentypisches Individualisierungsmuster, das nicht 
erst mit dem Eintritt in das Erwerbsleben einsetzt und das auf der 
Grundlage der Trennung und gleichzeitigen Hierarchisierung von 
Erwerbsarbeit und privater Reproduktion widersprüchliche Hand­
lungsoptionen eröffnet: »einerseits Autonomie im Sinne von Eigen­
ständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, andererseits ein Leben in 
persönlicher Abhängigkeit und persönlicher Verantwortung für an­
dere. Diese beiden Prinzipien werden jeweils einem Lebensbereich 
zugeordnet. Erwerbstätigkeit wird dabei zum Bereich, in dem Selbst­
verwirklichung eher möglich scheint. Priorität hat jedoch die Verant­
wortung für die private Alltagsarbeit« (ebd.: 26). 

Für Westdeutschland hat Ilona Ostner (199 5) im internationalen 
Vergleich ein »starkes Ernährer-Modell« zeigen können, das bis heute 
seine Gültigkeit nicht verloren hat, und Helga Krüger (1995) hat aus 
der Perspektive der Lebenslaufforschung auf das Gendering insbe­
sondere jener Institutionen hingewiesen, die den Erwachsenen-Status 
rahmen. (Erwerbs)Arbeit und Familie (als zentrale gesellschaftliche 
>Institutionen<) produzieren dabei komplementäre vergeschlechtlichte 
Positionen im Sinne des männlichen - marktvermittelten und fa­
miliengetragenen - Familienernährers einerseits und der weiblichen -
markt- und familiengebrochenen - Familienerhalterin andererseits 
(ebd.: 206). Auch daran hat sich bis heute nichts Wesentliches verän­
dert. Und schließlich zeigt Birgit Geissler die dominante Kopplung 
der Sorgearbeiten für Kleinkinder mit Mutterschaft. Auch gegenwär­
tig lehnen junge Frauen nahezu durchgängig die Übernahme dieser 
Aufgaben durch den männlichen Partner oder öffentliche Einrich-



182 DIE TE!LHABEGESELLSCHAFT 

tungen in den ersten Lebensjahren des Kindes ab. Die »doppelte Le­
bensplanung« junger Frauen erfährt je nach Lebensphase eine unter­
schiedliche Gewichtung, so verändere sich der Bezug zum Beruf mit 
der Geburt eines Kindes nachhaltig und eine Phase ausschließlicher 
Familienarbeit gewänne Priorität. »Zugleich nehmen sich (die Frauen) 
auch in der Familienphase als eine Frau mit einem Beruf wahr, nicht als 
Hausfrau« (Geissler 1998: 123). 

Freilich sind zunehmend auch Wandlungsprozesse zu konstatieren, 
die aber die unterschiedliche Positionierung der Individuen qua Ge­
schlecht längst nicht grundsätzlich in Frage stellen: Während in den 
alten Bundesländern auf der Ebene der Lebenswelten und konkreten 
Arrangements das Modell des männlichen Familien-Ernährers und der 
weiblichen Familienerhalterin zwar institutionell dominant, aber in 
Erosion befindlich ist (Krüger 1995), lässt sich für Ostdeutschland ein 
erodierendes V ereinbarkeitsmodell konstatieren, das von einer zuneh­
mend prekären Normalität weiblicher Erwerbsarbeit getragen ist, und 
Familienarbeit den Frauen zuweist. Es fordert Ost-Frauen gegenwärtig 
die individuelle Vereinbarung von Erwerbs- und Familienarbeit gerade­
zu ab, stellt man die Einkommensverhältnisse in Rechnung. 

Ökonomische Bürgerrechte ohne geschlechtergerechte 
Teilhabe an der Erwerbsarbeit? 

Der gegenwärtige Strukturwandel von Arbeit ist durch eine vielge­
staltige und uneinheitliche Dynamik (Peters/Sauer 2005: 25) gekenn­
zeichnet und die Interpretation seiner Reichweite und Bedeutung ist 
durchaus uneinheitlich. Einig ist man sich allerdings darüber, dass 
eine neue Stufe der kapitalistischen Verwertungslogik und des Kon­
kurrenzprinzips erreicht ist, die zu einer weiter gehenden Ökonomi­
sierung aller gesellschaftlichen Bereiche führt und - bezogen auf die 
Unternehmensreorganisation - mit dem Begriff der »Vermarktli­
chung« gekennzeichnet wird. Einig ist man sich auch darüber, dass 
damit Perspektiven für die Arbeitskraft verknüpft sind, die als Rück­
kehr des Subjekts in die Ökonomie bzw. als »Subjektivierung« be-
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schrieben werden.67 Mit dem Übergang zur flexiblen Produktion qua 
»Vermarktlichung« und einer Aufwertung der Subjekte der unmittel­
baren Reichtumsproduktion qua »Subjektivierung« werden die bishe­
rigen Grundlagen der gesellschaftlichen Entwicklung auf Basis tradi­
tioneller Erwerbsarbeit in Frage gestellt. Vermarktlichung als ein 
neuer betrieblicher Rationalisierungsmodus schlägt zunehmend auch 
auf Bereiche der Dienstleistung und auf gesellschaftliche Sphären 
durch, die bisher »de-kommodifiziert«, das heißt, dem unmittelbaren 
Zugriff über den Markt entzogen waren und oft unbezahlt und vor­
rangig bedürfnis- und gebrauchswertorientiert nachgefragt wurden. 

Damit wird auch das Geschlechterverhältnis in den Sog der 
»Vermarktlichung« hineingezogen und Frauen werden direkter vom 
Strukturwandel der (Erwerbs)Arbeit erfasst. 

Der Dienstleistungsbereich spielt für die Beschäftigung von 
Frauen eine zentrale Rolle. Laut statistischem Bundesamt waren im 
März 2004 rund 57 Prozent der erwerbstätigen Frauen im Wirt­
schaftsbereich »Sonstige Dienstleistungen« (dazu zählen Erziehung 
und Unterricht, Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen sowie öf­
fentliche Verwaltung) beschäftigt. Das waren fast 2,6 Millionen mehr 
Frauen als Männer. Im Bereich »Handel, Gastgewerbe und Verkehr« 
stellten Frauen etwa die Hälfte der Erwerbstätigen. Eine Reihe von 
Autoren betont den statistischen Zusammenhang zwischen der Ent­
wicklung der sozialen Dienstleistungen und des Niveaus der Er­
werbstätigkeit von Frauen: Zum einen bietet der Bereich Frauen er­
hebliche Beschäftigungschancen, zum anderen verbessern sich durch 
das Angebot sozialer Dienstleistungen die Möglichkeiten für Frauen 
mit Kindern, eine bezahlte Beschäftigung aufzunehmen. Eine prob­
lematische Nebenwirkung ist dabei allerdings, dass Frauen auf be­
stimmte Tätigkeiten (soziale Dienste, Caretätigkeiten, interaktive Ar­
beit) im Dienstleistungsbereich festgelegt werden und damit die sek­
torale Segregation vertieft wird (Bothfeld 2005: 162). So waren von 
den 1,6 Millionen Erwerbstätigen in den Bereichen Telekommunika­
tion, Informationstechnik und Medien beispielsweise nur 26 Prozent 
Frauen. Beim zahlenmäßig größten Bereich, den IT-Berufen, war der 

67 Das eröffnet neue Chancen für Frauen (Lohr/Nickel 2005), der >Arbeitskraft­
untemehmer< ist nicht selten weiblich (Voß/Weiss 2005). 
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Frauenanteil mit 14 Prozent am niedrigsten. Die Entwicklung zu 
»Wissensarbeit« beinhaltet die Gefahr einer Verschärfung der Seg­
mentierung zwischen jenen Beschäftigtengruppen, die in den Zentren 
hoch qualifizierter und vergleichsweise gut dotierter Tätigkeit be­
schäftigt sind, und jenen, die unqualifizierten oder zwar hoch qualifi­
zierten, aber niedrig bewerteten Tätigkeiten nachgehen. Die Ge­
schlechtergrammatik dieser Segmentation ist zwar in Bewegung, aber 
längst nicht außer Kraft gesetzt. Im öffentlichen Bereich - einem 
wichtigen Arbeitgeber für Frauen - werden Niedriglohnjobs zuneh­
mend genutzt, um unabweisbare Bedarfe bei den sozialen Diensten 
zu decken. Das schrumpfende Budget wird auf mehr und im Schnitt 
geringer entlohnte Arbeitskräfte verteilt. Eigentlich sind die sozialen 
Dienste das Wachstumsfeld der Zukunft, statt aber die Weichen für 
einen menschenwürdigen Ausbau der sozialen Dienste zu stellen, 
wird die vorhandene und potentielle Beschäftigung in diesem Bereich 
durch Niedriglohnkonkurrenz verdrängt und entwertet. 

In Bezug auf Frauenbeschäftigung lässt sich von einem Parado­
xon (Lohr/Nickel 2005) reden: Die durch Dienstleistungsentwick­
lung zunehmende Präsenz von Frauen in der Erwerbsarbeit kann ei­
nesteils als erweiterte Teilhabe und als Modus ihrer verstärkten ge­
sellschaftlichen Integration gedeutet werden, andernteils sind Frauen 
trotz und zum Teil gerade wegen dieser erweiterten Teilhabe an Er­
werbsarbeit zugleich in höchstem Maße mit Gefährdungen und sozi­
alen Risiken (sozialer Verletzbarkeit) konfrontiert. Denn die bereits 
angesprochene sektorale Segregation und arbeitsinhaltliche bzw. be­
rufliche Segmentation verschärft sich auch durch ein Auseinander­
driften von Beschäftigungsformen (Normalarbeitsverhältnis, Teilzeit­
arbeit, befristete Beschäftigung, Leih- und Zeitarbeit, Minijobs). 
Frauen sind einesteils von Entsicherung und der Zunahme von pre­
kären Beschäftigungsformen betroffen, andererseits sind sie ab~r 

auch zunehmend auf der Seite der kinderlosen »neuen Leistungsfähi­
gen« zu finden. Die sozialen Differenzierungen, ja Polarisierungen 
unter Frauen wie auch in den Geschlechterverhältnissen und -bezie­
hungen entscheiden sich zunehmend entlang der Betreuungsfrage. 

Eine Kernfrage lautet demzufolge: Wie kann geschlechtergerechte 
Teilhabe und damit soziale Inklusion (neu) organisiert werden? Dass 
das eine weitgehend offene Frage ist und nicht erwartet werden kann, 
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dass der hier zur Debatte stehende Vorschlag dieses Problem löst, ist 
ausdrücklich zu betonen. Zu erwarten wäre allerdings, dass die As­
pekte von Geschlechterungleichheit mit bedacht werden. 

Individuelle Existenzsicherung - und damit auch materielle Un­
abhängigkeit und selbstbestimmtes Leben - hängen vom Er­
werbseinkommen ab. Das spricht für eine politische Strategie, Frauen 
(wie Männer) in Erwerbsarbeit zu integrieren. Allerdings führt die 
zunehmend rigide durchgesetzte arbeitsmarktpolitische Strategie: >~e­
der Arbeitsplatz ist besser als keiner« (Heinze/Streeck 2000: 258), 
insbesondere Frauen in »bad jobs« im Niedriglohnsektor, in prekäre 
Beschäftigung, in nicht-existenzsichernde (Teilzeit-)Arbeit.68 Nach 
wie vor werden Frauen strukturell an gleichberechtigter und -bewer­
teter Erwerbsarbeit gehindert. Immerhin setzt die europäische Chan­
cengleichheitspolitik, sofern es um die Rahmung von Beschäftigung 
geht, an dieser strukturellen Benachteiligung von Frauen an und for­
dert die Mitgliedsstaaten der EU auf, entsprechende Gestaltungsvor­
schläge sowohl zur Neubewertung von Arbeit als auch zur ge­
schlechtergerechten Vereinbarkeit von Arbeit und Leben umzuset­
zen. So hebt der letzte Jahresbericht zur Gleichstellung von Mann 
und Frau (Europäische Kommission 2004) zum Beispiel neben der 
Verbesserung der Rechtsvorschriften zur Gleichstellung der Ge­
schlechter arbeitspolitische Gestaltungsfelder hervor, die auch für die 
hier diskutierte Fragestellung nach zeitgemäßen Modi der sozialen 
Inklusion von Frauen hohe Relevanz haben. Die europäische Be­
schäftigungspolitik zielt auf ein »adult worker model« ab, das von 
Jane Lewis (2004) treffend auf seine frauenpolitischen Konsequenzen 
befragt und angesichts der weitgehend unveränderten Rahmenbedin­
gungen der Organisation von Produktions- und Reproduktionsweise 
kritisiert worden ist. Dennoch könnte es für die Forderung nach 
mehr Chancengleichheit auf nationaler Ebene hilfreich sein, sich der 
europäischen Gleichstellungsrhetorik offensiver zu bemächtigen und 
die Durchsetzung von auf europäischer Ebene eingegangenen Ver­
pflichtungen einzuklagen. 

68 Die Forderung nach einem Mindestlohn hat daher für die Existenzsicherung von 
Frauen besonderes Gewicht. 
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Eine prospektive »höhere Gerechtigkeit« (ebd.: 104) darf das Ge­
schlechterproblem nicht ignorieren, wenn das Label »Teilhabegesell­
schaft« nicht für das »survival of the fittest« stehen soll. »Starthilfe« 
kann ein Eigenverantwortung aktivierendes Instrument sein, wenn es 
verbunden wird mit sozialstaatlicher, Chancengleichheit befördernder 
Gewährleistungsverantwortung. Soll das eigene Leben, insbesondere 
von Frauen, nicht vorrangig als Schicksal erfahren werden, bedarf es 
der politischen Gestaltung von »institutioneller Solidarität« und »Ko­
operationsgemeinschaftlichkeit« (Nullmeier 2006). Erst durch eine 
Neuerfindung von »Solidaritätstechnologien« wäre das Gender gap 
der sozialliberalen Teilhabegesellschaft politisch zu steuern. 


